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27. 12. 1961 

Regierungsvorlage 

, 
Bundesgesetz vom 

196 , betreffend den Abschluß des Wieder­
aufbaues der Vertragsversicherung. 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I. 

Das Versicherungswiederaufbaugesetz, BGBI. 
Nr. 185/1955, wird abgeändert wie folgt: 

1. Dem § 8 wird folgender Abs. 5 angefügt: 
,,(5) Die in den Abs. 1 und 3 vorgesehenen, 

gegenüber der Leistung gemäß § 6 erhöhten 
Leistungen und Mehrleistungen bleiben trotz 
Prämienfreistellung infolge .vorzeitiger Einstel­
lung der Prämienzahlung erhalten, wenn die Prä­
mien für eine Versicherungsperiode bezahlt 
worden sind, die nach dem 31. Dezember 1961 
endet." 

. 2. Dem § 22 wird folgender Abs. 4 angefügt: 

,,(4) Die Versicherungsunternehmungen, die am 
1. Jänner 1962 einen Anspruch auf die Vergütuno­
künftiger Mehrleistungen gemäß Ab~. 3 habe:' 
erhalten für diese vom Bund eine einmalig,e Ab~ 

findung in der Höhe von insgesamt 46'8 Millio­
nen Schilling; sie wird in se,chs aufeinanderfolgen­
den gleichen Jahresraten von je T8 Millionen 
Schilling, jeweils am 1. November, erstmalig am 
1. Novemher 1962, fällig. Die Auf teilung auf die 
einzelnen ansprudlsberechtigten Versicherungs­
unternehmungen erfolgt im Verhältnis des von 
ihnen gemäß § 18 Abs. 3 letzter Satz zum 31. De­
zember 1958 ausgewiesenen Barwertes. " 

Artikel 11. 

Dem § 13 des WährungssdlUtzgesetzes, BGBl. 
Nr. 250/1947, in der Fassung des § 38 des Ver­
sicherungswiederaufbaugesetzes wird folgender 
Abs. 5 angefügt: 

,,(5) Vorstehende Bestimmungen finden keine 
Anwendung, wenn der Anspruch nach dem 
31. Dezember 1965 fällig wird." 

Artikel III. ' 

Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes 1st 
das Bundesministerium für Finanzen betraut. 

Erläuternde Bemerkungen 

I. 1 diese Einstellung wann imme~ nadt de~ 31. De-
pas Versidterungswiederaufbaugesetz hat in zember 1960 erfolgt. Desgleldt~n geht die für 

semem § 6 die Kürzungen festgelegt, die die An- Rente.nzahlungen aus Lebensverslcherungsverträ­
sprüche der Berechtigten aus Lebensversicherungs- gen ~~ § 8 Abs. 3 vor?esehene Besserstellung 
verträgen infolg,e der Verluste der V ersicherungs- g:gen~.be: der R,egelung ~n. § 6 verloren,wenn 
untern~hmungen durdt den zweiten Weltkrieg die Pramlen:ahlung :orzeltlg na0 dem 1. Jänner 
und. seme Auswirkungen erfahren. Die Kürzung 194~ wann Immeremgestellt wIrd. , 
betnff~.d~n Anteil der Versicherungsverträge, der .~Iese Regelung ~edeu~et eine beträchtliche 
auf Pramlenzahlungen vordem 1. Jänner 1946 Harte, denn man wlr,d emem Versicherten die 
entfällt. In § 8 Abs. 1 wil"d verfügt, daß für ver- Vertragstreue nidtt absprechen können, der die 
trag.streue Versicherte nach Maßga.be der Fort- Prämienzahlung, die er seit 1946 geleistet hat, 
setzupg der Prämienzahlung nach dem 1.' Jänner erst jetzt, wenn auch vorzeitig, einstellt. Der Weg-
1946 die Kürzung abgebaut wird, um gänzlich fall der Begün~tigung des § 8 soll somit künftig 
zu verschwinden, wenn eine in der Zeit vom nicht mehr eintreten, wenn eine in der Zeit vom 
1. bis 31. Dezember 1960 fällige Jahresprämie voll 1. bis 31. Dezember 1961 fällige Jahresprämie voll 
bezahlt wird. Durch vorzeitige Einstellung der bezahlt worden ist oder wenn - bei echter 
Prämiep,zahlung geht der Anspruch auf Mehr~ monatlicher Prämienzahlung - diese über den 
leistungen verloren, und zwar auch dann, wenn 31. Dezember 1961 hinaus fortgesetzt worden ist. 
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11. I geht von· dem oben angegebenen Schätzungs-
. . . . betrag zum 31. Dezember 1961 aus. Er wird im 

DIe Regelung In § 1 ~ des V :rslcherungsw:~der- Hiil.blick auf Ungenauigkeiten der Berechnung 
aufbaugesetzes hat eme Samerung der oster- um 10 v. H. vermindert. Der Vergütung in sechs 
reichischen Lebensversicherungsunternehmungen Jahresraten wird durch Berücksichtigung einer 
- mit drei Ausnahmen, auf die § 19 zur Anw,en- 31/2% Verzinsung Rechnul1!g getragen. Die Ver­
dung. gelangte - .errri~glicht, ~?ne daß es not- gütung eines Betrages von 7'8 Millionen S.~hilling 
wendIg geworden 1st, dIe Vermogenslage ~er ~e- im Jahre 1962 findet in dem Voranschlag fur 1962 
treffenden Versicherungsunternehmungen Im em- auf Grund der bisherigen Gesetzeslage in Höhe 
zelnen behördlichers,eits festzustellen und zu über- von 8'5 Millionen Schilling i'hre Deckung. Auf 
prüfen. Allerdings mußten beziehungsweise müs- Grund der Neuregelung tritt allerdings in den 
sen die gemäß §22 Abs. 3 zu vergütenden Mehr~ künftigen fünf Jahr,en Keine Verminderung ein. 
leistungen von den Versicherungsunternehmun- Die Auso-abe entfällt dagegen für die weitere 
gen durch Abrechnungslisten belegt werden, die Zukunft." 

vom Bundesministerium für Finanzen laufend zu Die AufteiluI1g der Abfindung auf die einzel­
übe;prüfen sind. Die Aufstellung der Listen mit nen anspruchsberechtigten Versicherungsunter­
tausenden von Fällen bedeutet für die Versiche- nehmungen 'findet im Verhältnis der gemäß § 18 
rungsunternehmung eine große verwaltungs- Abs. 3 letzter Satz, ausgewiesenen Barwerte (Prä­
mäßige Belastung, eine solche besteht aber auch mlenreserven und allfällige Schadenreserven) 
- trotz Anwendung eines modernen Stich- statt. 

probenverfahrens - für das prüfende Bundes- In den Leistungen der Versicherungsunter­
ministerium für Finanzen. Dazu kommt, daß nehmung,en an den Bund gemäß § 24' Abs. 1 
nach der geltenden Regelung ,Mehrleistungen so- und Abs. 2 des Gesetzes tritt durch die dargestellte 
lange zu vergüten sein würden, als Versichetun- k . d 

Regelung eme Kn erung eIn. gen bestehen, ,die am 1. Jänner J 946 bereits in 
Kraft waren. Lebenslängliche Versicherungen und 
Rentenversicherungen dieser Art wird es noch 
im Jahre 2000 geben. 

Gemäß § 18 Abs. 3 des Gesetzes sind die Ver­
sicherungsunternehmungen verpflichtet, den ver­
sicherungs technischen Barwert der künftigen 
Mehrleistungen in ihren Bilanzen alljährlich aus­
zuweisen. Die Summe dies,er Barwerte, die von 
den mathematischen Sachverständigen geprüft 
werden, hat - ohne Victoria Lebensversiche­
rungs-A. G., für die im Zuge der Bedeckun,g ihrer 
Verpflichtungen auf Grund des deutsch-österrei­
chischen Vermögensvertrages eine Sonderrege-

. lung getroffen wurde -, 

per Ende J 957 ' 62'3 MilIlonen 'Schilling 
per Ende 1958 57'2 -Millionen Schilling 
per Ende 1959 54'1 Millionen Schilling 
per Ende 1960 50'1 Millionen Schilling 

betragen und wird per Ende 1961 mit zirka 
46'2 Millionen. Schilling geschätzt. 

An.läßlich der Schaffung des Versich~rungs­
wiederaufbaugesetzes hat man angenommen, daß 
die gemäß § 22 Abs. 3 zu vergütenden Mehr­
leistungen insgesamt 155 Millionen Schilling be­
tragen würden. Bis Ende 1960 wurden insgesamt 
67'8 Millionen Schilling vergütet. Die Gegen~ 
überstellung der seinerzeitigen Schätzung und der 
bisher geleisteten ZUsd1üsse sowie der künftigen 
Zahlungen zeigt, daß vorsichtig geschätzt worden 
1st. 

Der Betrag, mit dem die Versicherungsunter­
nehmungen nunmehr abgefunden werdeI1 sollen, 

III. 

§ 13 qes Währungsschutzgesetzes in seiner 
geltenden Fassung sieht für Anspruchsberechtigte 
aus LebeI1Sversicherungsverträgen, die durch das 
Währungsschutzgesetz Verluste erleiden, bei Fäl­
ligkeit des Anspruches - ähnlich wie § 10 des­
selhen Gesetzes für die Besitzer der von der Ab­
schöpfung betroffenen Einlagen bei Kreditinsti~ 
'tuten - eine Vergütung aus Bundesmitteln, je 
nach Größe des Hausstandes bis zu 2500 S bezie­
hUI1gsweise 3500 S vor, sofern Bedürftigkeit mit 
der Unmöglichkeit, ein ausreichendes Einkommen 

, durch Arbeit zu erwerben, zusammentrifft. Dies,e 
Einrichtung hat stark an Bedeutung verloren, 
was, darin zum Ausdruck kommt, daß die bezüg­
lichen Ausgaben sich von rund 750.000 S im Jahre 
1956 auf rund 43.000 S im Jahre 1960 vermin­
dert haben. Das Bedürfnis nach die.>~r Regelung 
ist auch dadurch vermindert, daß (vgl. I) bei 
künftigen Prämienfreistellungen keine Kürzungen 
mehr erfolgen, die einen Vergütungsanspruch 
gemäß § 13 auslösen kÖI1nen. 

Es ,erscheint nicht g,erechtfertigt, diese Sondei­
bestimmung, die nur mehr für die Berechtigten 
aus Einmalprämienv,ersicherungen sowie aus Ver­
sicherungen, deren Prämienzahlung vordem 
31. Dezember 1961 geendet hat, bedeutungsvoll 
ist auf unbestimmte Zeit, wie vorher erw1ihnt, 
auf Jah'rzehnte aufrechtzuerhalten. Diese Bestim­
mung soll daher beseitigt, das heißt, zur Vermei­
dung von Härten mit 31. Dezember 1965 be­
fristet werden. 
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